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Vorwort

Das Umweltrecht ist aufgrund seiner stetig zunehmenden praktischen Relevanz nicht
nur von großer Wichtigkeit in der Rechtsanwendung, sondern auch aus der universitä-
ren Ausbildung nicht mehr wegzudenken, steht es doch exemplarisch für die Moderni-
sierung und Europäisierung des Verwaltungsrechts. Die Ausbildungsliteratur steht da-
bei vor besonderen Herausforderungen: So ist das Umweltrecht ein Rechtsgebiet, das
einem besonders schnellen Wandel unterworfen ist. Mit dem Klimaschutz- und Ener-
gierecht entstehen und verdichten sich zudem neue Teilgebiete. Zugleich gehört das
Umweltrecht zu jenen Rechtsgebieten, die in besonderer Weise durch das Unionsrecht
geprägt sind.

Das vorliegende Buch versteht sich nicht nur als Unterstützung bei der Bearbeitung
umweltrechtlicher Klausuren (im Hinblick auf das Erfassen des Sachverhalts, die
Normanwendung sowie Subsumtions- und Argumentationstechnik), sondern zugleich
als Ergänzung umweltrechtlicher Lehrbücher. Die inhaltlich breit gefächerten Fälle ver-
mitteln einen Überblick über das Umweltrecht in seiner ganzen Breite – etwa auch un-
ter Einbeziehung des Energierechts. Die umfangreichen Vertiefungs- und Literaturhin-
weise zielen auf eine über die Fallfrage hinausreichende Wissensvermittlung. Die mit-
unter anspruchsvolle Verknüpfung nationaler Gesetze und unionsrechtlicher Vorgaben,
welche auch als Durchbrechungen des verwaltungsrechtlichen Systemdenkens wirken
können, findet besondere Berücksichtigung.

Für vielfältige Hinweise und wertvolle Unterstützung danken wir Laura Augsten und
Jasmin Zinser.

 

Stuttgart, Dezember 2020 Ryan Kelly

Kristina Schmidt

Daniela Winkler

Marc Zeccola
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Umwelteuroparecht

Sachverhalt
Der zunehmende Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, spürbare Tempe-
raturveränderungen sowie die prognostizierten Auswirkungen auf die Lebensbedin-
gungen auf der Erde machen politisches Handeln zur Abfederung der Klimakrise un-
abdingbar. Die Weltgemeinschaft hat sich daher im – am 4.11.2016 in Kraft getretenen
– Pariser Abkommen verpflichtet, gemeinsam die Erderwärmung auf unter zwei Grad,
idealerweise auf 1,5 Grad zu begrenzen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle 195 un-
terzeichnenden Staaten übereingekommen, Maßnahmen einzuleiten, um ihre Treib-
hausgasemissionen entsprechend zu senken. Das Übereinkommen von Paris wurde mit
dem Gesetz zu dem Übereinkommen von Paris vom 12.12.2015 (BGBl. II 2016,
S. 1082) von Deutschland ratifiziert.

Zur Erreichung dieses Ziels hat Deutschland in seinem nationalen Klimaschutzplan
2050 eine Treibhausgasreduktion bis 2030 um 55 %, bis 2040 um 70 % sowie weitge-
hende Treibhausgasneutralität bis 2050 vorgesehen. Im – vom Bundeskabinett am
3.12.2014 beschlossenen – Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 werden die konkre-
ten Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele formuliert. Aufgrund des starken zivilge-
sellschaftlichen Drucks wurde zudem Ende 2019 ein Klimaschutzgesetz erlassen, wel-
ches in § 3 Abs. 1 die schrittweise Minderung der Treibhausgasemissionen im Ver-
gleich zum Jahre 1990 vorsieht. Bis zum Zieljahr 2030 gilt danach eine Minderungs-
quote von mind. 55 %. Die bisher durch Kabinettsbeschluss festgelegten nationalen
Ziele werden damit gesetzlich normiert. Ausweislich der Gesetzesbegründung sind die-
se Ziele verbindlich für den Bund (BT-Drs. 19/14337, S. 26).

Die Reduktion der Treibhausgasemissionen soll u.a. mithilfe des Ausstiegs aus der
Kohlekraft bis zum Jahre 2038 erfolgen. Der beschlossene Kohleausstieg erfolgt stu-
fenweise, indem die stromproduzierenden Kohlekraftwerke in regelmäßigen Abstän-
den abgeschaltet werden.

Nach einem – im Auftrag des Umweltministeriums – durchgeführten Gutachten des
Ökoinstituts wird auch unter Berücksichtigung aller Maßnahmen nur eine Reduktion
des CO2-Ausstoßes um 51 % gegenüber dem Wert von 1990 erreicht. Die Bundesregie-
rung beschließt daher einen Mehr-Punkte-Plan, mit dessen Hilfe eine weitere CO2-Re-
duktion unterstützt werden soll. Zentral soll eine Regelung sein, wonach für die bis
maximal 2038 weiterlaufenden Kohlekraftwerke ein jahresbezogener CO2-Grenzwert
gilt. Dies bedeutet, dass die Kohlekraftwerke auch während der garantierten Laufzeit
pro Jahr nur eine bestimmte Betriebsdauer abrufen können. Insbesondere für ältere,
CO2-intensive Anlagen bedeutet dies eine deutliche Einschränkung der Gesamtjahres-
leistung. Dies entspricht den Empfehlungen der Kohlekommission, den Pfad des Koh-
leausstiegs auch in den Zwischenjahren so auszugestalten, dass die Reduktion der
Treibhausgasemissionen insgesamt möglichst stetig erfolgt. Dies sei nicht nur aus
Gründen des Klimaschutzes sinnvoll, sondern vermeide auch unerwünschte Brüche in-
nerhalb des Energiesektors und den Regionen.
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Das Bundesumweltministerium schlägt daher vor, die ordnungsrechtliche Regelung des
§ 5 BImSchG (im Anhang abgedruckt) durch einen Abs. 2a zu ergänzen:

„Abweichend von Abs. 2 gelten für die in Nr. 1.1. Anhang 1 der 4. BImSchV genannten
Kraftwerke zur Erzeugung von Strom aus Braun- und Steinkohle die in [einer fiktiven]
Anlage 2 genannten Jahreshöchstmengen.“

Als Einstiegswert wird pro Anlage ein CO2-Budget angesetzt, welches der Emissions-
menge eines über das Jahr zu 85 % ausgelasteten Gaskraftwerks gleicher Leistung ent-
spricht. Während der weiteren Laufzeit wird diese Menge im Monatsmittel linear ab-
gesenkt.

Hierdurch soll der unionsweite Emissionszertifikatehandel unterstützt werden, der auf-
grund niedriger Zertifikatspreise nicht den gewünschten Steuerungseffekt hat. Gründe
hierfür sind in einem sinkenden Zertifikatsbedarf zu suchen, der u.a. aus der negativen
Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre und einem Anstieg des Anteils regenerativer
Energieerzeugung resultiert. Der nach volkswirtschaftlichen Berechnungen für signifi-
kante Verhaltensanreize erforderliche Preis von 35,- €/t CO2 wird daher nicht erreicht.
Auch die Verringerung der vorhandenen Zertifikatemenge durch die Einführung der
Marktstabilitätsreserve (Beschluss (EU) 2015/1814, ABl. L 264/1) und eine weitere
Kürzung der Gesamtmenge gehandelter Zertifikate um 900 Mio. Zertifikate im Jahre
2014 (sog. „Blackloading“; VO (EU) Nr. 176/2014, ABl. 2014 L 56/11) können zu-
mindest kurzfristig nichts an dieser Situation ändern.

Der Gesetzesvorschlag stößt auf heftigen Widerstand. So hat der Bundesverband der
Braunkohleindustrie ermittelt, dass die neue Regelung gerade für ältere Werke zu einer
deutlichen Verkürzung der (an sich noch zulässigen) jährlichen Laufzeiten und damit
auch zu erheblichen Gewinneinbußen führt. Der Verband äußert zudem Zweifel da-
ran, dass die geplante Regelung unionsrechtskonform ist. Konkret zweifelt er an der
Kompetenz des Bundesgesetzgebers: Schließlich habe der Unionsgesetzgeber mit der
Treibhausgasemissionszertifikaterichtlinie 2003/87/EG (ETS-RL1, im Anhang auszugs-
weise abgedruckt) eine abschließende Regelung erlassen, die abweichende nationale
Regelungen untersage, insbesondere da die Kraftwerksbetreiber sich auf die Bereitstel-
lung der gesetzlich vorgeschriebenen Zertifikatemenge verlassen können müssen. Zu-
dem schreibe – der in § 5 Abs. 2 BImSchG umgesetzte – Art. 9 Abs. 1 Industrieemissio-
nen-Richtlinie (IE-RL2; im Anhang abgedruckt) ebenso wie die entsprechende Rege-
lung der Vorgängervorschrift (sog. Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Ver-
minderung der Umweltverschmutzung (IVU-RL)3) vor, dass die Genehmigung einer
dem europäischen Treibhausgasemissionshandel unterfallenden Anlage grundsätzlich
keine Emissionsgrenzwerte für Emissionen der dem Handelssystem unterliegenden
Treibhausgase enthalten solle. Bei den beim Betrieb des Kohlekraftwerks entstehenden
CO2-Emissionen handele es sich aber gerade um Treibhausgase i.S. dieser Richtlinie.

Die im Gesetzgebungsverfahren ebenfalls angehörte Umweltorganisation Nature ver-
weist hingegen auf das Vorsorgeprinzip, das im Kontrast zur Regelung des Art. 9
Abs. 1 IE-RL stünde. Außerdem würden jüngere Richtlinienänderungen die Eigenin-
itiative der Mitgliedstaaten stützen. So sei namentlich auf Art. 12 Abs. 4 S. 2 ETS-
RL hinzuweisen, wonach Mitgliedstaaten im Fall der Stilllegung von Stromerzeugungs-

1 Richtlinie 2018/410/EU vom 14.3.2018, ABl. L 76/3.
2 Richtlinie 2010/75/EU vom 24.11.2010, ABl. L 334/17.
3 Richtlinie 2008/1/EG vom 15.1.2008, ABl. L 24/8.
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